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Bösel, 31.03.2023 
 

Antrag an die außerordentliche Generalversammlung am 22.04.2023 
 
 
Liebe Schützinnen, liebe Schützen, 
 
der Vorstand des Bürgerschützenvereins Bösel e. V. beantragt die  
Änderung des § 6 Abs. 2 Satzung des Bürgerschützenverein Bösel e.V. 
 
Der Absatz wird in der Satzung gestrichen und in der Geschäftsordnung 
des Bürgerschützenverein Bösel e. V.   
 
unter 17. Veranstaltungen Absatz a.) Königschießen und Schützenfest  
 
verankert. 
 
 
 
 

 
Martin Oltmann 
1. Vorsitzender 
 

 

                                                                                             


